
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/5/10 4Ob539/94,
7Ob191/19t

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

ABGB §1168a

Rechtssatz

Die Warnp3icht des Unternehmers ist eine werkvertragliche Nebenp3icht, die auch schon im vorvertraglichen Stadium

bestehen kann und die Interessen des - wenngleich auch selbst sachkundigen oder sachverständig beratenen -

Werkbestellers wahren soll, wenn die vom Unternehmer erkannte oder für ihn erkennbare Gefahr besteht, dass das

Werk wegen außerhalb der unmittelbaren Sphäre des Unternehmens liegender Umstände auf Bestellerseite

misslingen und dem Besteller dadurch ein Schaden entstehen könnte.
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